
Der Begriff „Beschul-
digter“ ist natürlich
nicht neu; die geltende

StPO spricht in § 38 Abs 1
davon, dass der Verdächtige
erst dann als Beschuldigter
anzusehen ist, wenn gegen
ihn die Anklageschrift oder
der Antrag auf Einleitung
der Voruntersuchung einge-
bracht wurde. Die StPO ver-
folgt damit einen formellen
Beschuldigtenbegriff.

Die neue Strafprozess-
ordnung hat sich hingegen
für einen materiellen Be-
schuldigtenbegriff entschie-
den, indem sie jede Person,
die auf Grund bestimmter
Tatsachen konkret verdäch-
tig ist, eine strafbare Hand-
lung begangen zu haben,
zum „Beschuldigten“ er-
klärt, sobald gegen sie we-
gen dieses Verdachts ermit-
telt oder Zwang ausgeübt

wird (§ 48 Abs 1 Z 1). Auf-
grund dieser Legaldefinition
gibt es im Strafprozessre-
formgesetz keinen „Ver-
dächtigen“ mehr. Der „Tä-
ter“ ist somit vom Beginn
des Strafverfahrens an „Be-
schuldigter“.

Es wird auf eine objekti-
ve Betrachtungsweise abge-
stellt. Sobald hinreichende
Verdachtsgründe (konkrete
Tatsachen) gegen eine be-
stimmte Person vorliegen,
die auch einem objektiven
Beobachter den Schluss na-
he legen, dieser Mensch
müsse die Tat begangen ha-
ben, kommt dieser Person
der Status des Beschuldig-
ten zu. Ein noch nicht auf
konkrete Tatsachen gestütz-
ter Anfangsverdacht oder
bloße Mutmaßungen rei-
chen dazu noch nicht aus, so
dass Erhebungen zur Kon-

kretisierung dieses Ver-
dachts eine davon betroffe-
ne Person noch nicht zum
Beschuldigten machen. Eine
mit Zwang gegen eine ver-
dächtige Person vorgenom-
mene Ermittlungsmaßnah-
me führt aber jedenfalls da-
zu, dass dieser Mensch zum
Beschuldigten wird. Ist ob-
jektiv erkennbar, dass sich
die Ermittlungen gegen eine
bestimmte Person als Täter
richten, ist diese als Be-
schuldigter im Sinne der
Strafprozessordnung anzu-
sehen.

Dabei spielt es keine
Rolle, ob sich die Ermittlun-
gen unmittelbar gegen den
Beschuldigten selbst rich-
ten, oder ob beispielsweise
die Kriminalpolizei einen
Zeugen vernimmt, der eine
belastende Aussage und da-
mit den „Verdächtigen“

zum Beschuldigten macht.
Nicht alle Ermittlungshand-
lungen führen zwangsläufig
dazu, dass eine davon be-
troffene Person gleich zum
Beschuldigten wird. Dies
würde zu einer nicht ge-
wollten Ausuferung und
letztlich zu dem absurden
Ergebnis führen, in einem
Verfahren viele Beschuldig-
te aber womöglich keine be-
friedigenden Ermittlungser-
gebnisse zu haben. 

Erste Befragungen zur
Person, zum Sachverhalt,
Auskunftsverlangen, Alibi-
überprüfungen usw., die
darauf abzielen, einen ersten
Ansatzpunkt zu gewinnen,
reichen noch nicht aus,
schon von einem „konkreten
Tatverdacht“ sprechen zu
können. Verdichten sich die
Verdachtsmomente gegen
eine bestimmte Person, er-
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Opfer, Beschuldigte und neue Rechte
Im zweiten Teil der Serie über die neue Strafprozessordnung beschäftigen sich die Autoren mit den 

Beschuldigten und Opfern von Straftaten, sowie den neuen Rechtsschutzmöglichkeiten und
-instrumenten zur Geltendmachung und Durchsetzung von Rechten.

Rechte des 
Beschuldigten

§ 49. Der Beschuldigte
hat insbesondere das Recht,
1. vom Gegenstand des ge-
gen ihn bestehenden Ver-
dachts sowie über seine we-
sentlichen Rechte im Ver-
fahren informiert zu werden
(§ 50),
2. einen Verteidiger zu
wählen (§ 58) und einen
Verfahrenshilfeverteidiger
zu erhalten (§§ 61 und 62),
3. Akteneinsicht zu nehmen
(§§ 51 bis 53),
4. sich zum Vorwurf zu
äußern oder nicht auszusa-
gen sowie nach Maßgabe
der §§ 58, 59 Abs. 1 und
164 Abs. 1 mit einem Ver-
teidiger Kontakt aufzuneh-

men und sich mit ihm zu be-
sprechen,
5. gemäß § 164 Abs. 2 einen
Verteidiger seiner Verneh-
mung beizuziehen,
6. die Aufnahme von Bewei-
sen zu beantragen (§ 55),
7. Einspruch wegen der
Verletzung eines subjekti-
ven Rechts zu erheben (§
106),
8. Beschwerde gegen die
gerichtliche Bewilligung
von Zwangsmitteln zu erhe-
ben (§ 87),
9. die Einstellung des Er-
mittlungsverfahrens zu be-
antragen (§ 108),
10. an der Hauptverhand-
lung, an einer kontradiktori-
schen Vernehmung von
Zeugen und Mitbeschuldig-
ten (§ 165 Abs. 2), an einer

Befundaufnahme (§ 127
Abs. 2) und an einer Tatre-
konstruktion (§ 150) teilzu-
nehmen,
11. Rechtsmittel und Rechts-
behelfe zu erheben,
12. Übersetzungshilfe zu er-
halten (§ 56).

Besondere Rechte 
des festgenommenen

Beschuldigten

§ 171. Abs. 3. Im Fall
des Abs. 1 ist dem Beschul-
digten sogleich oder inner-
halb von vierundzwanzig
Stunden nach seiner Fest-
nahme die gerichtliche Be-
willigung der Festnahme zu-
zustellen; im Falle des Abs.
2 eine schriftliche Begrün-

dung der Kriminalpolizei
über Tatverdacht und Haft-
grund. Überdies ist der Be-
schuldigte sogleich oder un-
mittelbar nach seiner Fest-
nahme darüber zu informie-
ren, dass er das Recht habe,
1. einen Angehörigen oder
eine andere Vertrauensper-
son und einen Verteidiger
von seiner Festnahme zu
verständigen oder verständi-
gen zu lassen (Art. 4 Abs. 7
BVG über den Schutz der
persönlichen Freiheit),
2. gegebenenfalls die Beige-
bung eines Verfahrenshilfe-
verteidigers zu beantragen,
3. Beschwerde bzw. Ein-
spruch gegen seine Festnah-
me zu erheben und im Übri-
gen jederzeit seine Frei-
lassung zu beantragen.

B E S C H U L D I G T E N R E C H T E



langt diese im weiteren Er-
mittlungsverfahren Beschul-
digtenstellung.

Dem Beschuldigten-
begriff kommt insofern
große Bedeutung zu, als
sich daraus zahlreiche Rech-
te ableiten. Zentrale Bestim-
mung ist § 49; besondere
Rechte des in Haft befindli-
chen Beschuldigten sind in
§ 171 Abs 3 normiert. Die
meisten dieser Rechte, die
vereinfacht als Informati-
onsrechte, Verteidigungs-
rechte, Verfahrensbeteili-
gungsrechte und Verständi-
gungsrechte bezeichnet wer-
den können, finden sich be-
reits in der StPO 1975, in ei-
nigen Bereichen ist es zu ei-
ner Erweiterung gekommen.

Beschuldigtenrechte fin-
den sich schon bei den
Grundsätzen des Verfahrens
(siehe insbesondere § 6
„Rechtliches Gehör“ und §
7 „Recht auf Verteidigung“)

und haben essenzielle Be-
deutung in einem Rechts-
staat. Das bedeutet aber
nicht, dass ihnen in jeder
Phase des Verfahrens abso-
lute Priorität zukommt. So
kann beispielsweise der
Kontakt des festgenomme-
nen Beschuldigten mit ei-
nem Verteidiger vor Einlie-
ferung des Beschuldigten in
die Justizanstalt überwacht
werden und auf das für die
Erteilung der Vollmacht und
eine allgemeine Rechtsaus-
kunft notwendige Ausmaß
beschränkt werden, soweit
dies erforderlich erscheint,
um eine Beeinträchtigung
der Ermittlungen oder von
Beweismitteln abzuwenden
(§ 59 Abs 1). 

Auch kann vom Recht
des Beschuldigten, seiner
Vernehmung einen Vertei-
diger beizuziehen, abgese-
hen werden, soweit dies er-
forderlich erscheint, um ei-

ne Gefahr für die Ermittlun-
gen oder eine Beeinträchti-
gung von Beweismitteln ab-
zuwenden (§ 164 Abs 2). 

Die Kriminalpolizei (oder
die Staatsanwaltschaft) hat
dabei immer zu gewärtigen,
dass sie Rechte des Be-
schuldigten beschneidet.
Dieser kann sich gegen eine
Verkürzung seiner Rechte
wehren, indem er Einspruch
wegen Rechtsverletzung (§
106) erhebt. 

Wie erlangt der Beschul-
digte Kenntnis von seinen
Rechten?

§ 50 normiert eine um-
fassende Informationspflicht
der ermittelnden Behörden:

Demnach ist jeder Be-
schuldigte durch die Krimi-
nalpolizei oder die Staatsan-
waltschaft sobald wie mög-
lich über das gegen ihn ge-
führte Ermittlungsverfahren

und den gegen ihn bestehen-
den Tatverdacht sowie über
seine wesentlichen Rechte
im Verfahren (§§  49, 164
Abs 1) zu informieren. Nur
wenn besondere Umstände
befürchten lassen, dass der
Zweck der Ermittlungen ge-
fährdet wäre, darf diese In-
formation zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen. 

Schon beim Studium des
§ 49 könnten leichte Zwei-
fel aufkommen, ob die Fülle
der Informationspflichten
die Beamten nicht überfor-
dern und die Informati-
onstätigkeit die inhaltliche
Ermittlungsarbeit über-
decken könnte. Dem ist ent-
gegenzuhalten, dass durch
Ausfolgung entsprechender
Informationsblätter (in der
jeweiligen Sprache des Be-
schuldigten) schon viel ge-
wonnen ist und dies auch
von den Praktikern so gese-
hen wird.  In diesem Sinne
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Bundesministerium für Justiz: Der Justizminister hat geeignete Einrichtungen wie den „Weissen Ring“ mit der 
Prozessbegleitung zu beauftragen.



ist auch die besondere Infor-
mationspflicht bei der Fest-
nahme zu sehen, es sei
denn, man möchte überzo-
gen wirkende „amerikani-
sche Verhältnisse“ herauf-
beschwören, die aus ein-
schlägigen Filmen hinläng-
lich bekannt sind: Der Fest-
zunehmende wehrt sich mit
Händen und Füßen, die
Cops sind sofort Herr der
Lage und legen dem Reni-
tenten im Handumdrehen
die Handfessel an, während
sie ihm gleichzeitig noch
seine Rechte vorlesen. 

Neu ist die Pflicht der
Kriminalpolizei, dem Be-
schuldigten bei einer Fest-
nahme aus eigenem Antrieb
eine sofortige schriftliche
Begründung über Tatver-
dacht und Haftgrund zuzu-
stellen. Es liegt bei der Poli-
zei, wie sie dieser Ver-
pflichtung nachkommt. Vor-
stellbar wäre es z. B. dem
Beschuldigten eine Kopie
der „Anhaltemeldung“ oder
jenen Teil daraus zu überge-
ben, aus dem Tatverdacht
und Haftgrund hervorgehen.
Sofern die gesetzliche Frist
(„sogleich oder innerhalb
von 24 Stunden“) gewahrt
wird, wäre es naheliegend,
Tatverdacht und Haftgrund

in das Vernehmungsproto-
koll aufzunehmen und dem
Beschuldigten eine Ab-
schrift davon auszuhändi-
gen.

„Opfer“. Der Gesetzge-
ber hat sich mit dem Straf-
prozessreformgesetz auch
die Stärkung der Stellung
des Opfers zum Ziel gesetzt.
Der Begriff „Geschädigter“
wurde zugunsten des allge-
meinen Begriffs „Opfer“
fallen gelassen. Künftig
wird also nur mehr vom Op-
fer die Rede sein. 

In diesem Zusammen-
hang sei auch ein Hinweis
auf die geltende StPO er-
laubt. Mit BGBl. I Nr.
119/2005 hat der Gesetzge-
ber die meisten Bestimmun-
gen des Strafprozessreform-
gesetzes zur Stärkung der
Rechte des Opfers bereits
mit 1. Jänner 2006 vorgezo-
gen.

§ 65. Im Sinne dieses
Gesetzes ist

1.  Opfer
• jede Person, die durch eine
vorsätzlich begangene
Straftat Gewalt oder gefähr-
licher Drohung ausgesetzt
oder in ihrer sexuellen Inte-
grität beeinträchtigt worden
sein könnte,

• der Ehegatte, der Lebens-
gefährte, die Verwandten in
gerader Linie, der Bruder
oder die Schwester einer
Person, deren Tod durch ei-
ne Straftat herbeigeführt
worden sein könnte, oder
andere Angehörige, die
Zeugen der Tat waren,
• jede andere Person, die
durch eine Straftat einen
Schaden erlitten haben oder
sonst in ihren strafrechtlich
geschützten Rechtsgütern
beeinträchtigt worden sein
könnte.

Das Gesetz teilt Opfer
strafbarer Handlungen in
verschiedene Kategorien ein
und unterscheidet in § 65
zwischen „Gewaltopfer“
(lit. a), „Sexualopfer“ (lit.
a), Angehörige von Perso-
nen, die durch eine Straftat
zu Tode gekommen sind –
unzutreffend verkürzt hier
als „Tötungsopfer“ (lit. b)
bezeichnet  – und „sonstige
Opfer“ (lit. c). 

Diese Einteilung in ver-
schiedene Opferkategorien
mag auf den ersten Blick
verwirrend sein, macht aber
auf Grund der davon abhän-
gigen, unterschiedlichen
Opferrechte durchaus Sinn. 

Über die allgemeinen
Opferrechte (§ 66 Abs 1)

hinaus gibt es für „Gewalt-
opfer“, „Sexualopfer“ und
„Tötungsopfer“ zusätzliche
besondere Opferrechte. Auf
ihr Verlangen wird ihnen
psychosoziale und juristi-
sche Prozessbegleitung ge-
währt, soweit dies zur Wah-
rung ihrer prozessualen
Rechte, unter Bedachtnah-
me auf ihre persönliche Be-
troffenheit erforderlich ist. 

Psychosoziale Prozessbe-
gleitung umfasst die Vorbe-
reitung der Betroffenen auf
das Verfahren und die mit
ihm verbundenen emotiona-
len Belastungen sowie die
Begleitung zu Vernehmun-
gen im Ermittlungs- und
Hauptverfahren. Juristische
Prozessbegleitung ist die
rechtliche Beratung und
Vertretung durch einen
Rechtsanwalt.

Der Bundesminister für
Justiz hat bewährte, geeig-
nete Einrichtungen, wie den
„Weissen Ring“ vertraglich
mit dieser Prozessbeglei-
tung zu beauftragen. Spätes-
tens vor ihrer ersten Befra-
gung sind diese Opfer über
die Voraussetzungen der
Prozessbegleitung zu infor-
mieren. Natürlich wird diese
Information auch die Be-
kanntgabe entsprechender
Einrichtungen (samt Adres-
se) umfassen müssen (Infor-
mationsbroschüre aushändi-
gen). Dem Gesetzgeber ist
mit der Stärkung der
Rechtsstellung der Opfer
gewiss ein großer Wurf ge-
lungen. Alle am Ermitt-
lungsverfahren beteiligten
Institutionen haben – unter
Bedachtnahme auf den
Grundsatz der Beteiligung
der Opfer (§ 10) – zu einem
mitunter schon sehr frühen
Zeitpunkt auf diese Rechte
Bedacht zu nehmen. So ist
das Opfer von der Kriminal-
polizei oder der Staatsan-
waltschaft bereits dann über
seine wesentlichen Rechte
zu informieren, wenn ein
Ermittlungsverfahren gegen
einen bestimmten Beschul-
digten geführt wird (§ 70). 
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Der Gesetzgeber hat mit der StPO-Reform die Rechte von Verbrechensopfern gestärkt.



Das Gesetz räumt ein,
dass dies solange unterblei-
ben darf, als dadurch der
Zweck der Ermittlungen ge-
fährdet wäre. Diese Ein-
schränkung leuchtet ein. In
der überwiegenden Zahl der
Fälle wird das Opfer aber
schon dann zu verständigen
sein, wenn die Kriminalpo-
lizei oder die Staatsanwalt-
schaft einen Beschuldigten
ermitteln konnte. 

Zumeist wird diese Auf-
gabe der Kriminalpolizei
zuteil werden, die mit
großer Wahrscheinlichkeit
den ersten unmittelbaren
Kontakt mit den beteiligten
Personen haben wird. Sinn
und Zweck dieser Informati-
onspflicht ist, dem Opfer
schon zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt die Mög-
lichkeit zu geben, über seine
Beteiligungsmöglichkeiten
im Verfahren disponieren zu
können. Auch hier soll –
ähnlich wie bei der Informa-
tion des Beschuldigten – ein
pragmatischer Weg be-
schritten werden und dem
Opfer durch Aushändigung
von Foldern und Informati-
onsblättern, durch Einho-
lung der Zustimmung zur
Weiterleitung der persönli-
chen Daten an ausgewählte
Opferschutzeinrichtungen,
die notwendige Basisinfor-
mation gegeben werden. In-
haltlich weiterführende Be-
ratung erfolgt dann durch
die Spezialistinnen und Spe-
zialisten der Opferschutz-
einrichtungen, sofern dies
vom Opfer gewünscht wird. 

An dieser Stelle darf
auch auf das Verbrechens-
opfergesetz (BGBl. Nr.
288/1972, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 48/2005)
und hier besonders auf die
„Belehrung“ (§ 14) hinge-
wiesen werden. Über die in
§ 70 normierten Informati-
onsrechte hinausgehend, ha-
ben „Sexualopfer“ (iSv § 65
Z1 lit. a) weitergehende In-
formationsrechte. Sie sind
spätestens vor ihrer ersten
Befragung darüber zu infor-

mieren, dass sie das Recht
haben
• zu verlangen, im Ermitt-
lungsverfahren nach Mög-
lichkeit von einer Person
des gleichen Geschlechts
vernommen zu werden,
• die Beantwortung von Fra-
gen nach Umständen aus
ihrem höchstpersönlichen
Lebensbereich oder nach
Einzelheiten der Straftat,
deren Schilderung sie für
unzumutbar halten, zu ver-
weigern (§ 158 Abs. 1 Z 2),
• zu verlangen, im Ermitt-
lungsverfahren und in der
Hauptverhandlung auf scho-
nende Weise vernommen zu

werden (§§ 165, 250 Abs.
3),
• zu verlangen, die Öffent-
lichkeit von der Hauptver-
handlung auszuschließen (§
229 Abs. 2).

Gemäß § 177 Abs 5 sind
Opfer von Gewalt in Woh-
nungen (§ 38a SPG) sowie
„Gewaltopfer“ und „Sexual-
opfer“ unverzüglich von
Amts wegen von der Frei-
lassung des Beschuldigten
zu verständigen. Wird der
Beschuldigte aus der Unter-
suchungshaft entlassen,
trifft diese Verständigungs-
pflicht die Staatsanwalt-
schaft.

Wird der Beschuldigte
vor Verhängung der Unter-
suchungshaft entlassen, ist
die Kriminalpolizei zur Ver-
ständigung des Opfers beru-
fen. Diese Verständigung
muss von Amts wegen er-
folgen, also unabhängig da-
von, ob das Opfer eine der-
artige Verständigung ver-
langt hat. Dabei ist zu be-
achten, dass für die Katego-
rie „Opfer von Gewalt oder
gefährlicher Drohung“ alle
Delikte des StGB in Be-
tracht kommen, die das Ele-
ment Gewalt oder gefährli-
che Drohung beinhalten,
wie z. B. Körperverletzung,
Nötigung, Hausfriedens-
bruch, räuberischer Dieb-
stahl, Raub, Widerstand ge-
gen die Staatsgewalt und
natürlich auch eine gefährli-
che Drohung. Sexualopfer
sind alle Personen, die
durch die Tat in ihrer sexu-
ellen Integrität beeinträch-
tigt worden sein könnten
(beachte insb. die Delikte
im 10. Abschnitt des StGB).
Die Verständigungspflicht
bei Freilassung des Beschul-
digten wurde gemäß § 177
Abs 2 letzter Satz
StPO1975, BGBl. Nr.
631/1975 idF BGBl. I Nr.
119/2005, für Personen, die
durch die dem Beschuldig-
ten zur Last gelegte, vor-
sätzlich begangene Tat, Ge-
walt oder gefährlicher Dro-
hung ausgesetzt oder in ih-
rer sexuellen Integrität be-
einträchtigt worden sein
könnten, bereits mit 1. Jän-
ner 2006 umgesetzt. Wird
der Beschuldigte vor Ver-
hängung der Untersu-
chungshaft entlassen, trifft
die Sicherheitsbehörde die
Pflicht zur Verständigung
des Opfers.

Neue Rechte. Besonderes
Interesse verdienen die
„neuen“ Rechte, wie z. B.
das Recht auf Akteneinsicht
oder das Recht, die Aufnah-
me von Beweisen zu bean-
tragen. „Neue“ Rechte unter
anderem auch deshalb, weil
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Der Beschuldigte hat das Recht, bei seiner Vernehmung
durch die Polizei einen Verteidiger beizuziehen.

§ 66. (1) StPO. Opfer
haben – unabhängig von
ihrer Stellung als Privatbe-
teiligte - das Recht,
1. sich vertreten zu lassen
(§ 73),
2. Akteneinsicht zu neh-
men (§ 68),
3. vor ihrer Vernehmung
vom Gegenstand des Ver-
fahrens und über ihre
wesentlichen Rechte infor-
miert zu werden (§ 70 Abs.
1),
4. vom Fortgang des Ver-
fahrens verständigt zu wer-
den (§§ 25 Abs. 3, 177
Abs. 5, 194, 197 Abs. 3,
206 und 208 Abs. 4),
5. Übersetzungshilfe zu er-
halten, für die § 56 sinn-

gemäß gilt,
6. an einer kontradiktori-
schen Vernehmung von
Zeugen und Beschuldigten
(§ 165), an einer Befund-
aufnahme (§ 127 Abs. 2)
und an einer Tatrekon-
struktion (§ 150 Abs. 1)
teilzunehmen,
7. während der Hauptver-
handlung anwesend zu sein
und Angeklagte, Zeugen
und Sachverständige zu
befragen sowie zu ihren
Ansprüchen gehört zu wer-
den,
8. die Fortführung eines
durch die Staatsanwalt-
schaft eingestellten Ver-
fahrens zu verlangen (§
195 Abs. 1).

O P F E R R E C H T E



dies sowohl für Beschuldig-
te als auch für Opfer (Pri-
vatbeteiligte im Falle eines
Antrags zur Aufnahme eines
bestimmten Beweises) gilt,
und weil dies in dieser De-
tailliertheit bisher nicht im
Gesetz zu finden war. 

A. Akteneinsicht
1.  Wer hat ein Recht auf

Akteneinsicht?
1.1  Beschuldigter: Der

Beschuldigte hat das Recht,
in die der Kriminalpolizei,
der Staatsanwaltschaft und
dem Gericht vorliegenden
Ergebnisse des Ermittlungs-
verfahrens (bei Gericht auch
des Hauptverfahrens) Ein-
sicht zu nehmen und Be-
weisgegenstände in Augen-
schein zu nehmen, soweit
dies ohne Nachteil für die
Ermittlungen möglich ist (§
51 Abs 1). 

1.2 Opfer: Auch das Op-
fer (unabhängig davon, wel-
cher Kategorie von Opfern
es zuzuzählen ist und ob es
am Verfahren als Privatbe-
teiligter mitwirkt) hat das
Recht auf Akteneinsicht.
Opfer sind allerdings nur in-
soweit zur Akteneinsicht be-
rechtigt, soweit ihre Interes-
sen betroffen sind.  Im Übri-
gen gelten für die Aktenein-
sicht des Opfers die Bestim-
mungen zur Akteneinsicht
des Beschuldigten sinn-
gemäß.

1.3  Personen mit beson-
derem rechtlichen Interesse:
Gemäß § 77 ist Aktenein-
sicht aufgrund eines beson-
deren rechtlichen Interesses
an den Ergebnissen des Ver-
fahrens zu gewähren, soweit
dem nicht überwiegende öf-
fentliche oder private Inter-
essen entgegenstehen. Meist
sind dies Betroffene (§ 48
Abs.1 Z 3), dh Personen, die
durch Anordnung oder
Durchführung von Zwang in
ihren Rechten unmittelbar
beeinträchtigt worden sind,
wie beispielsweise der Ei-
gentümer eines Fahrzeugs,
das bei der Verfolgung des
flüchtenden Bankräubers

beschädigt worden ist.
1.4 Wissenschaft: Um

Forschung im Bereich des
Strafrechts und der Krimi-
nologie zu ermöglichen,
kann auf Ersuchen der Lei-
ter anerkannter wissen-
schaftlicher Einrichtungen
die Einsicht in Akten eines
Verfahrens, die Herstellung
von Abschriften (Ablichtun-
gen) und die Übermittlung
von Daten aus solchen zum
Zweck einer nicht personen-
bezogenen Auswertung für
wissenschaftliche Arbeiten
oder vergleichbare, im öf-
fentlichen Interesse liegende
Untersuchungen, bewilligt
werden.

Über die unter 1.3 und
1.4 angeführte Aktenein-
sicht haben Staatsanwalt-
schaft und Gericht, über die
unter 1.4 bezeichnete auch
das BMJ entscheiden.

2.  Wo kann Aktenein-
sicht genommen werden?

Im Ermittlungsverfahren
dürfen der Beschuldigte und
das Opfer dieses Recht auf
Akteneinsicht auch bei der
Kriminalpolizei in An-
spruch nehmen. Dieses
Recht umfasst naturgemäß
auch das Recht auf Erhalt
einer Aktenabschrift. Ab Er-

stattung des Abschlussbe-
richts (§ 100 Abs 2 Z 4) ist
eine Akteneinsicht bei der
Kriminalpolizei nicht mehr
möglich. Akteneinsicht (im
Ermittlungsverfahren) in
Fällen besonderen rechtli-
chen Interesses und zu wis-
senschaftlichen Zwecken
(siehe oben) ist ausschließ-
lich Sache der Staatsanwalt-
schaft.

3.  Wie ist Akteneinsicht
zu gewähren?

Akteneinsicht ist
grundsätzlich nur während
der Amtsstunden und in den
Amtsräumen zu gewähren.
Abgesehen davon, dass die
generelle Vorgangsweise
bei der Akteneinsicht behör-
denintern noch geregelt
werden muss, liegt die  Ver-
antwortung im Einzelfall
primär beim aktenführenden
Organ. Kaum jemand wird
besser über den jeweiligen
Akteninhalt Bescheid wis-
sen, als der federführende
Sachbearbeiter.

Wo sich ein anderer erst
mühsam einlesen müsste,
hat der mit der Sachlage
Vertraute die wichtigsten
Fakten zumeist präsent und
wird so, entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben, über

die Gewährung oder Nicht-
gewährung von Aktenein-
sicht bzw. über den Umfang
der Akteneinsicht ohne wei-
teres entscheiden können.
Das grundsätzliche Recht
des Beschuldigten und des
Opfers auf Akteneinsicht
umfasst nicht das Recht,
dass der Akt jederzeit und
ohne Vorankündigung vor-
zulegen ist. 

Wenn dies im Einzelfall
vielleicht auch möglich und
tunlich ist, wird das in der
überwiegenden Zahl der
Fälle nicht realisierbar sein.
Längeren urlaubs- oder
krankheitsbedingten  Abwe-
senheitszeiten des Sachbear-
beiters wird man aber mit
Vertretungsregelungen be-
gegnen müssen. Die Ak-
teneinsicht mit einer derarti-
gen Begründung zu verwei-
gern, wäre jedenfalls un-
zulässig. Der Umstand, dass
Akteneinsicht gewährt wur-
de, ist im Akt festzuhalten.
In Zweifelsfällen ist mit der
Staatsanwaltschaft Rück-
sprache zu halten. Wird die
Akteneinsicht verweigert
oder beschränkt, ist der
Staatsanwaltschaft darüber
zu berichten (Anlassbericht
gem § 100 Abs 2 Z 2).
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Die Polizei muss den Beschuldigten bei einer Festnahme sofort über den Festnahmegrund 
informieren.



4. Unter welchen Vor-
aussetzungen ist eine Be-
schränkung möglich?

Die Akteneinsicht für
den Beschuldigten kann bei
der Kriminalpolizei und bei
der Staatsanwaltschaft inso-
weit beschränkt werden, als
besondere Umstände be-
fürchten lassen, dass durch
die Akteneinsicht der
Zweck der Ermittlungen ge-
fährdet werde. Ab Verhän-
gung der Untersuchungshaft
ist jedoch eine Beschrän-
kung der Akteneinsicht hin-
sichtlich solcher Akten-
stücke, die für die Beurtei-
lung des Tatverdachts oder
der Haftgründe von Bedeu-
tung sein könnten, unzuläs-
sig.

Das Gesetz sieht noch ei-
ne Beschränkung der Ak-
teneinsicht vor: Soweit auf
Grund bestimmter Tatsa-
chen die Gefahr besteht,
dass durch die Aktenein-
sicht das Leben, die Ge-
sundheit, die körperliche
Unversehrtheit oder Freiheit
einer Person gefährdet wer-
den könnte, ist die Ak-
teneinsicht soweit einzu-
schränken, als dies zum
Schutz dieser Person not-
wendig ist. Im Gesetz findet
sich die Formulierung, dass
es in diesem Falle zulässig
sei, personenbezogene Da-
ten und andere Umstände,
die Rückschlüsse auf die
Identität oder die höchstper-
sönlichen Lebensumstände
der gefährdeten Person zu-
lassen, von der Aktenein-
sicht auszunehmen. 

Dieses „zulässig“ ist mit
Blick auf die vorzunehmen-
de Interessensabwägung
(Auskunftsrecht versus
Schutz vor ernsten Gefah-
ren), die eindeutig zu Guns-
ten des Schutzes von Men-
schen ausfallen muss, so zu
lesen, dass eine auf solche
Art gefährdete Person ein
Recht auf Geheimhaltung
ihrer Daten hat. Die Akten-
stücke sind daher von der
Akteneinsicht auszunehmen
oder zu anonymisieren.

Auch einem Opfer darf
die Akteneinsicht verwei-
gert (interessanter Weise
steht im Gegensatz zu § 51
Abs 2 in § 68 Abs 1 explizit
„verweigert“) oder be-
schränkt werden, wenn
durch sie der Zweck der Er-
mittlungen oder eine unbe-
einflusste Aussage als Zeu-
ge gefährdet wäre. Letzteres
wird der häufigere Anlass-
fall für eine Verweigerung
der Akteneinsicht sein. 

B. Beweisanträge
1.  Beweisantrag durch

den Beschuldigten.
Der Beschuldigte hat

gemäß § 55 das Recht, die
Aufnahme von Beweisen zu
beantragen. Dazu muss er
das Beweisthema (was soll
bewiesen werden) und das
Beweismittel (womit oder
wodurch, z. B. Zeugenaus-
sage oder Sachbeweis) an-
geben und erforderlichen-
falls begründen weshalb das
Beweismittel geeignet sein
soll, das Beweisthema zu
klären. Unzweifelhaft darf
hier nicht auf strengen For-
malerfordernissen herumge-
ritten werden, weshalb auch
eher dürftig begründeten
Beweisanträgen nachzu-
kommen ist. In diesem Zu-
sammenhang darf auf den
Grundsatz der Objektivität
und Wahrheitserforschung
(§ 3) hingewiesen werden,
demgemäß sowohl die zur

Belastung als auch die zur
Verteidigung des Beschul-
digten dienenden Umstände
mit der gleichen Sorgfalt zu
ermitteln sind. Selbstver-
ständlich sind aber unzuläs-
sige, unverwertbare oder
unmögliche Beweise nicht
aufzunehmen. Wenn ein Be-
schuldigter beispielsweise
den Einsatz eines Lügende-
tektors beantragt, wäre das
abzulehnen.

Zumeist wird der Be-
schuldigte schon im Zuge
seiner Aussage bei der Kri-
minalpolizei die Aufnahme
eines bestimmten Beweises
beantragen. Dieses Ansu-
chen ist zu Protokoll zu neh-
men und die Kriminalpoli-
zei hat den beantragten Be-
weis entweder aufzunehmen
oder den Antrag mit Anlass-
bericht (s. § 55 Abs 4 mit
Verweis auf § 100 Abs 2 Z
2) der Staatsanwaltschaft
vorzulegen. Die Staatsan-
waltschaft hat dann über
den Antrag zu entscheiden.
Kommt die Staatsanwalt-
schaft dem Antrag des Be-
schuldigten nach, wird sie
entweder den Beweis selbst
aufnehmen oder die Krimi-
nalpolizei mit der Beweis-
aufnahme beauftragen.
Lehnt die Staatsanwalt-
schaft eine Beweisaufnahme
ab, hat sie dies dem Be-
schuldigten mit einer Be-
gründung mitzuteilen, war-
um dem Antrag auf Beweis-

aufnahme nicht entsprochen
werden konnte.

2.  Beweisantrag durch
den Privatbeteiligten

Privatbeteiligter ist jedes
Opfer, das erklärt, sich am
Verfahren zu beteiligen, um
Ersatz für den erlittenen
Schaden oder die erlittene
Beeinträchtigung zu begeh-
ren. Diese Erklärung ist bei
der Kriminalpolizei oder bei
der Staatsanwaltschaft, nach
Einbringen der Anklage bei
Gericht einzubringen. Pri-
vatbeteiligte haben schon im
Ermittlungsverfahren das
Recht, die Aufnahme von
Beweisen zu beantragen (§
67 Abs 6 Z 1), wobei die
Bestimmungen des § 55
sinngemäß anwendbar sind.
Stellt ein Privatbeteiligter
bei der Kriminalpolizei ei-
nen Antrag auf Aufnahme
eines bestimmten Beweises,
so hat die Kriminalpolizei,
nach Prüfung der formellen
Voraussetzungen, dem An-
trag entweder zu entspre-
chen oder das Begehren mit
einem Anlassbericht (§ 100
Abs 2 Z 2) der Staatsanwalt-
schaft zur weiteren Verfü-
gung zu übermitteln.

C. Einspruch wegen
Rechtsverletzung

Welche Funktion hat der
Einspruch? Der Einspruch
ist ein Rechtsschutzinstru-
ment, das bereits im Ermitt-
lungsverfahren die Möglich-
keit bietet in die Ermitt-
lungsarbeit der Kriminalpo-
lizei und der Staatsanwalt-
schaft korrigierend einzu-
greifen.

Wer ist zur Erhebung ei-
nes Einspruchs berechtigt?
Jede Person, die behauptet
durch die Staatsanwaltschaft
oder die Kriminalpolizei in
einem subjektiven Recht
verletzt worden zu sein
(Einspruch wegen Rechts-
verletzung, § 106). Diese
Verletzung kann darin be-
stehen, dass die Ausübung
eines Rechtes nach der
Strafprozessordnung ver-
weigert oder eine Ermitt-
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Wird der Beschuldigte vor Verhängung der Untersuchungs-
haft entlassen, muss die Polizei das dem Opfer mitteilen.



lungs- oder Zwangsmaßnah-
me unter Verletzung von
Bestimmungen dieses Ge-
setzes angeordnet oder
durchgeführt wurde. Eine
Verletzung eines subjekti-
ven Rechts liegt aber nicht
vor, soweit das Gesetz von
einer bindenden Regelung
des Verhaltens von Staats-
anwaltschaft oder Kriminal-
polizei absieht und von die-
sem Ermessen im Sinne des
Gesetzes Gebrauch gemacht
wurde. Zur Erhebung eines
Einspruchs sind somit der
Beschuldigte und das Opfer
berechtigt, sowie auch jede
andere Person, die von einer
Maßnahme betroffen ist.

Wo ist der Einspruch ein-
zubringen, welche Former-
fordernisse hat er zu erfül-
len? Der Einspruch ist bei
der Staatsanwaltschaft ein-
zubringen und hat eine Er-
klärung zu enthalten, worin
die behauptete Rechtsverlet-
zung bestehen soll und wie
dieser abzuhelfen sei. Wur-
de beispielsweise einem An-
trag auf Akteneinsicht bei
der Kriminalpolizei nicht
nachgekommen, wird der
Einspruchswerber darlegen,
dass er entgegen der Be-
gründung der Kriminalpoli-
zei ein Recht darauf habe
und ihm Akteneinsicht zu
gewähren sei. 

An welche Fristen ist der
Einspruch gebunden?
Während des Ermittlungs-
verfahrens gibt es keine
zeitliche Befristung für die
Einbringung eines Ein-
spruchs. Nach Beendigung
des Ermittlungsverfahrens
ist ein Einspruch nicht mehr
zulässig. Zuvor erhobene
Einsprüche, in denen die
Verweigerung eines nach
der Strafprozessordnung zu-
stehenden Rechts moniert
wurde, sind als gegen-
standslos zu betrachten.
Darüber wird im Falle einer
Anklage im Hauptverfahren
abgesprochen. Über einen
Einspruch, der darauf ab-
stellt, dass eine Ermittlungs-
oder Zwangsmaßnahme un-

ter Verletzung von Bestim-
mungen der Strafprozes-
sordnung angeordnet oder
durchgeführt wurde, hat je-
nes Gericht zu entscheiden,
das im Ermittlungsverfahren
zuständig gewesen wäre.

Wie ist der Verfahrens-
ablauf nach Einbringung
des Einspruchs? Die Staats-
anwaltschaft hat den Ein-
spruch zu prüfen, der Krimi-
nalpolizei Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben
und den Einspruchswerber
vom Ergebnis dieser Prü-
fung in Kenntnis zu setzen.
Kommt die Staatsanwalt-
schaft zu dem Schluss, dem
Einspruch sei zu entspre-
chen, wird sie dem Ein-
spruchswerber entweder
selbst Akteneinsicht ge-
währen oder die Kriminal-
polizei entsprechend anwei-
sen. Mit dieser Anordnung
kommt die Leitungsfunktion
der Staatsanwaltschaft zum
Tragen. Auch im Falle der
Entsprechung hat die Staats-
anwaltschaft den Ein-
spruchswerber darüber zu
verständigen, dass er den-

noch das Recht habe, eine
Entscheidung des Gerichts
zu verlangen, wenn er sei-
nen Einspruch für nicht oder
für nicht vollständig erledigt
hält. Verlangt der Ein-
spruchswerber eine gericht-
liche Entscheidung oder ent-
spricht die Staatsanwalt-
schaft dem Einspruch nicht,
hat sie den Einspruch unver-
züglich an das Gericht wei-
terzuleiten.

Welche Auswirkungen
hat ein Einspruch? Gibt das
Gericht dem Einspruch statt,
haben Staatsanwaltschaft
und Kriminalpolizei den
entsprechenden Rechtszu-
stand herzustellen, d. h. bei-
spielsweise Akteneinsicht
zu gewähren. Gegen die
Entscheidung des Gerichts
stehen dem Einspruchswer-
ber und der Staatsanwalt-
schaft Beschwerde zu; diese
hat aufschiebende Wirkung.
Das Oberlandesgericht kann
die Behandlung dieser Be-
schwerde ablehnen, es sei
denn, dass die Entscheidung
von der Lösung einer
Rechtsfrage abhängt, der

grundsätzliche Bedeutung
zukommt.

D. Beschwerde
Wie unterscheidet sich

der Einspruch von der Be-
schwerde? Gerichtliche Ent-
scheidungen (Beschlüsse)
können nur mit Beschwerde
bekämpft werden. Wurde
eine Anordnung oder die
Durchführung einer Ermitt-
lungsmaßnahme vom Ge-
richt bewilligt, kann gegen
die Ausübung der Ermitt-
lungsmaßnahme nicht Ein-
spruch erhoben, sondern nur
Beschwerde gegen die ge-
richtliche Entscheidung ein-
gebracht werden. Diese ist
über die Staatsanwaltschaft
an das Gericht heranzutra-
gen; die Staatsanwaltschaft
hat die Beschwerde mit ei-
ner allfälligen Stellungnah-
me an das Gericht weiterzu-
leiten. Die Beschwerde ist
nur innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen ab der ver-
meintlichen Rechtsverlet-
zung zulässig und hat den
Beschluss oder Vorgang,
auf den sie sich bezieht, an-
zuführen sowie eine inhaltli-
che Begründung der Rechts-
verletzung zu enthalten. 

Andere Beschwerden ge-
gen Gerichtsbeschlüsse, die
sich nicht auf die Bewilli-
gung einer staatsanwalt-
schaftlichen  Anordnung be-
ziehen, sind innerhalb von
vierzehn Tagen bei Gericht
einzubringen. Eine inner-
halb der Frist bei der
falschen Justizbehörde ein-
gebrachte Beschwerde scha-
det dem Beschwerdeführer
nicht, weil sie auch dann als
rechtzeitig eingebracht gilt,
wenn sie fristgerecht entwe-
der bei der Staatsanwalt-
schaft oder bei Gericht ein-
gebracht wurde. 

Franz Eigner/
Walter Dillinger

In der nächsten Ausgabe:
Befugnisse im Ermittlungs-
verfahren, Aufgabenvertei-
lung, Personsdurchsuchung,
körperliche Durchsuchung
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Sexualopfer haben vor Gericht unter anderem das Recht zu
verlangen, dass die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung
ausgeschlossen wird.


